
3. Änderung 
 zur Benutzungsordnung 

für das Dorfgemeinschaftshaus  der Gemeinde Düchelsdorf 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Düchelsdorf hat in ihrer Sitzung am 
06.10.2014 folgende 3. Änderung zur Benutzungsordnung für das Dorfgemein-
schaftshaus der Gemeinde Düchelsdorf beschlossen: 
 
 

Artikel  I 
 
Der § 4 erhält folgende Fassung: 
 
„Das Entgelt für die Benutzung des Dorgemeinschaftshauses durch Bürger und 
Bürgerinnen der Gemeinde Düchelsdorf beträgt: 
 
a) für den Gemeinschaftsraum     50,00  EURO 
b) für die Feuerwehrgarage     30,00  EURO 
c) für die Plane         5,00  EURO pro Feld 
 
Für Benutzer, die nicht Bürger der Gemeinde Düchelsdorf sind, beträgt das Entgelt: 
 
a) für den Dorfgemeinschaftsraum    70,00  EURO 
b) für die Feuerwehrgarage     50,00  EURO 
c) für die Plane         5,00  EURO pro Feld 
 
Die weiteren Festsetzungen des § 4 bleiben bestehen. 
 
 

Artikel II 
 

Die 3. Änderung zur Benutzungsordnung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
 
 
Düchelsdorf, den 06.10.2014                                          Gemeinde Düchelsdorf 
                                                        L.S.                             Der Bürgermeister 
                                                                                             gez. Kahts       
 


